
Stadtverordnetenversammlung Falkensee Falkensee, 02.05.2026 

Drucksachen-Nr.: …………… 

Beschluss-Nr.: ……………. 

Vom: …………………………. 

 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN: 
Neu-Priorisierung der Ausbaustufen am P&R Seegefeld 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, am Haltepunkt Seegefeld zunächst die Umsetzbarkeit der 
Ausbaustufe 3 (Bau eines P&R auf der Südseite des Haltepunkts Seegefeld) auf dem Flurstück 
731 zu prüfen und die Ausbaustufe 2 (Erweiterung des bestehenden P&R auf der Nordseite) nur 
bei darüberhinausgehendem Bedarf zu entwickeln. 

Begründung 

Im Parkraumkonzept für das Stadtzentrum Falkensee (stadtraum - Gesellschaft für Raum-
planung, Städtebau & Verkehrstechnik mbH, 2019) ist konzeptionell die räumliche Verlagerung 
des Pkw-Pendlerverkehrs auf die Haltepunkte Seegefeld und Finkenkrug vorgesehen. Aus diesem 
Grund ist am Haltepunkt Seegefeld der Bau eines P&R in drei Ausbaustufen vorgesehen. Während 
die erste Ausbaustufe neben dem Hallenbad bereits umgesetzt wurde, soll nun die zweite 
Ausbaustufe, also die Erweiterung des P&R auf der Nordseite umgesetzt werden. 

Mit diesem Antrag soll die Stadtverwaltung beauftragt werden zu prüfen, ob die dritte Ausbaustufe 
der zweiten vorgezogen werden kann. Dies hätte den Vorteil, dass damit auf beiden Seiten des 
Haltepunktes ein P&R zur Verfügung stehen würde. Insbesondere für die Bewohner*innen des 
südlichen Seegefelds wäre dieser P&R deutlich besser zu erreichen und böte zudem die 
Möglichkeit, vom Parkplatz direkt in den Zug umzusteigen, ohne eine Straße queren zu müssen. 
Berücksichtigt werden muss dabei die an dieser Stelle im Flächennutzungsplan verzeichnete 
unterirdische Hauptgasleitung. Im Rahmen der Umsetzung dieses Antrags sollte eine 
Abstimmung mit dem Netzbetreiber zur möglichen Überbaubarkeit der Leitung erfolgen bzw. 
geklärt werden, wie die Sicherheit und Zugänglichkeit sowie brandschutztechnische 
Anforderungen beim Bau des P&R berücksichtigt werden können. Durch die Festsetzung der 
Fläche im B-Plan F11 als Straßenverkehrsfläche mit der besonderer Zweckbestimmung P&R sind 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen bereits geschaƯen. 
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